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Information zum Wahlunterricht nach der Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zum verkürzten gymnasialen Bildungsgang vom 20. Juni 2008 
 
 

Nach der neuen Verordnung der Stundentafel für die Sekundarstufe I entfällt der 
Wahlpflichtunterricht und wird durch Wahlunterricht ersetzt. In den Jahrgangsstufen 5 bis 9 
werden insgesamt fünf Wochenstunden für die Wahlangebote angerechnet. Dabei ist die 
Belegung von Kursen im Wahlunterricht nicht an die beiden letzten Jahre gebunden, sondern 
kann auf die Klassen 5 bis 9 verteilt werden.  
 

Bis zum heutigen Zeitpunkt hat die Goetheschule zwei Wahlunterrichtsangebote eingerichtet, 
die sich auf Förder- und Differenzierungsangebote beziehen sowie am Schulprogramm 
orientieren. Schülerinnen und Schüler, die bereits in diesem Schuljahr freiwillig im Rahmen 
der familienfreundlichen Schule ein Angebot in einer Arbeitsgemeinschaft (AG) wahrnehmen, 
bekommen eine Wochenstunde Wahlunterricht für das Schuljahr 2008/2009 angerechnet. 
 

Die Schulkonferenz hat am 11. Mai 2009 einstimmig beschlossen, dass alle AGs, die 
Schülerinnen und Schüler im Laufe eines Schuljahres belegen, zum Wahlunterricht zählen. 
Die belegten Kurse werden nicht mit Noten bewertet, sondern mit folgenden Bewertungen in 
einem von der Schule in der Schülerakte geführten Portfolio eingetragen: tg. (teilgenommen), 
m.E.tg. (mit Erfolg teilgenommen) und m.g.E.tg. (mit gutem Erfolg teilgenommen). Eine 
Notengebung erfolgt nur für die dritte Fremdsprache, die in einer AG erlernt wird. Sollten die 
Vorgaben der Belegpflicht von der Schülerin / dem Schüler nicht erfüllt werden, wird dies zu 
Ende der 8. Klasse den Eltern schriftlich mitgeteilt. Bei Nicht-Erfüllung erfolgt laut Erlass 
keine Zulassung zur Oberstufe.  
Das Portfolio wird zudem im Schülerlogbuch aufgenommen, sodass die Schülerinnen und 
Schüler selbst auch Buch führen können.  
Für Bewerbungen können sich die Schülerinnen und Schüler vor Beendigung ihrer 
Schullaufbahn an der Goetheschule eine Kopie des Portfolios mit Stempel, Datum und 
Unterschrift der Klassenlehrerin / des Klassenlehrers aushändigen lassen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


